
134

1668 November 7.

SCHREIBEN [ DER AUF DER AM 4 . NOVEMBER 1668 BEGONNENEN TAGSAT¬
ZUNG ZU BADEN1 VERSAMMELTEN GESANDTEN DER EIDG. ORTE]
AN DIE [AUS DEN EIDG. ORTEN STAMMENDEN] HAUPTLEUTE
DER FREIKOMPAGNIEN IN FRANZ. DIENSTEN2

"Es ist mehr dan gnuegsamb bekanth , was massen Unsere Allerseits g.

HH. undt Ob [ eren Bürgermeister , Schultheissen , Landammänner und Räte]

der Orthen gemeiner Eydtgnoschafft hie bevor mit wohlgedachtem Rath

allen den Jhrigen Verbieten lassen keine Frey Comp [ agnien ] in Franck-

reich mehr anzunemmen , undt nit ohne Ursach Jhr grosses misfallen dar¬

ob bezeugt , weil aber deme entgegen seithero ihr nebent anderen Eydt-

gen . Hauptleüthen undt officieren understanden , dergleichen Verbotne

Frey Compfagnien ] ufzurichten , seidt ihr undt übrige uff desse enp-

fangnen bericht , von dem in verschinen Julio [ 1668 ] alhie gehaltnen
■>

Jahrrechnungs Tagsatzung durch gmeine undt sonderbahre schriben alles

ernsts ermanet worden , solchen hochschädlichen Frey Comp [ agnien ] uff

zue sagen , undt mit den underhabenden Eydgen . Volckeren heimb undt in

das Vatterlandt zue ziehen , by angedrüter straff undt Ungnadt , wan es

nit bis uff gegenwertigen Monats [ November ] würcklich beschehen werde.

Dessentwegen dan Jhr undt alle Übrige , fahls ihr die angedeüte schrey-

ben enpfangen , darüber aber gleichwohl nichts geantwortet undt eüch

ungehorsamb erzeigt , die execution dessen so euch angedeüt wahr , wohl

verdient hetten . Us sonderbahrer Oberkeitl . Miltigkeit aber haben wir

in ersatzung E . schuldigen gehorsambe , dass Termin bys auf den künfti¬

gen Ersten Tag des Monats Martii des anscheinenden [ 16 ] 69 Jahrs alten

Calenders prolongiert undt verlengeret , mit der ustruckenlichen mei-

nung , Jhm fahl ihr auch dazuemahlen ausbliben , E . Unghorsambe behar¬

ren , den dienst den Frey Comp [ agnien ] nit uffsagen , undt mit den Vol¬
keren Unser Nation nit heimbziehen thetendt , Jhr alsdann dardurch Ewer

Burg undt Landtrecht , auch allen Oberkeitl . schütz undt schirm ver-

würckt haben , undt für khein Eydtgnossen mehr erkhent undt gehalten



werden sollent . Wir versehen uns aber Ewer schuldigen gehorsambe undt

werden ihr euch vor der gleichen schaden undt ohnheill zue sein wohl
wüssen . "

1 ) s . EA VX 1 , 765 (Nr . 448 ) , spez . 765 b und 766 g . Der dafür in Frage
kommende Beat Jakob X. Zurlauben war weder an dieser noch an der unten¬
genannten Jahrrechnung gleichen Jahres als Zuger Tagsatzungsgesandter in
Baden anwesend . Bezüglich der Stellung Zugs in der Frage der Freikom¬
pagnien s . AH 6/47 Pt . 14 b.

2 ) s . Rott /Représentation VII 229 , spez . Anm. 6
3 ) s . EA VI 1 , 754 (Nr . 479 ) , spez . 755 d

Kopie , wohl von der Kanzlei der Grafschaft Baden für Statthalter Beat
Jakob I . Zurlauben bestimmt . - AH 89 , 248 r
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